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Zellenthiiren.
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3) 'l‘hüren, Fenf’cer und Deckenlichter.

Nach den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten

1885 aufgefiellten >>Grundfätzen etc.<< foll die Thiiröffnung 1,90 m hoch und bei den

Zellen, in welchen gearbeitet wird, mindeftens 0,75 m, bei den Schlafzellen 0,60 m

breit fein; es iPc erwünfcht, dafs fie bei den gröfseren Zellen breiter als 0,75 "\ if’c.

Die Thür if’t in der betreffenden Wand fo anzulegen, dafs links davon noch

fo viel \Vandbreite frei bleibt, um den Abort anbringen zu können (nicht unter 60 cm).

Bei Confiruction der Zellenthüren if’t der Grundfatz zu beobachten, neben

gröfster Sicherheit zugleich eine bequeme Handhabung zu erzielen.

Am zweckmäfsigf’cen werden diefelben aus fchmalen Bohlen mit überfchobenen

eichenen Federn und einem aufgefchraubten Bande hergef’cellt. Die in Fig. 2 50285)

dargei‘cellte Zellenthür des neuen Flügels

am Zellengefängnifs zu Vechta find aus 46m

f’carkem Pz'z‘c/z-pz'ne-Rahmholz und doppelten

übergefchobenen Füllungen angefertigt.

Hat man nicht genügend itarke Bohlen

oder will man keine folchen verwenden, fo

befch1age man die Holzthür an der Innen-

feite mit Eifenblech, wie dies bei den in

Fig. 252 287) u. 254 dargef’cellten Con—

ftructionen gefchehen ii’c.
Die Zellenthüren erhalten meif’c Ein-

faffungen (Thürgewände oder Zargen) aus

itärkerem Holz, feltener aus Hauf’cein. Bei

den foeben erwähnten Zellenthüren zuVechta

(Fig. 250) find gar keine Einfaffungen aus—

geführt worden; vielmehr find die Laibungen

aus harten, abgerundeten Backfieinen in

Cementmörtel aufgemauert, die Haken und

Schliefsbleche darin befef’cigt; diefe Con—

ftruction foll fich gut bewährt haben und

' fehr ficher fein, weil eine Veränderung

Zellenthür vom Zellengefängnifs zu Vechta 286). durch Schwinden des Holzes und ein Ab-

113°"' Gr“ löfen einzelner Theile, wie*dies bei Ge-

Wänden aus Stein fo häufig vorkommt, nicht eintreten kann.

Die Zellenthüren follen flets nach innen auffchlagen, und zwar nach links,

letzteres aus dem Grunde, damit der eintretende Gefängnifsbeamte bei etwaigem

Angriff durch die Gefangenen die rechte Hand zur Abwehr frei behält. Auch wird

hierbei der links liegende Abort verdeckt.

Liegen die Zellenthüren bündig mit der inneren Zellenwand (Fig. 252), fo

fchlagen fie mit ihrer ganzen Breite in die Zellen hinein, wodurch der Zellenraum

fehr beengt wird; beffer ift es. defshalb, die Thür nahe an die Corridor-Wandfiäche

zu fetzen (Fig. 250 u. 251).

Es ift eine alte Streitfrage, ob die Zellenthüren nach aufsen oder nach innen auffchlagen follen.

Hi: das letztere der Fall, fo iit es dem Gefangenen leicht möglich , fich in der Zelle zu verbarricadiren,

 

 

       
 

256) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, Bl. 19.

257) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. {. Bauw. x877‚ Bl. 6x.


